
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2020/2/13 Ro 2019/01/0007
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.02.2020

Index

41/02 Passrecht Fremdenrecht

Norm

AsylG 2005 §20 Abs1

AsylG 2005 §20 Abs2

Rechtssatz

Soweit § 20 Abs. 2 AsylG 2005 auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung abstellt, hat bereits der VfGH

klargestellt, dass eine Rechtssache, in der ein Asylwerber einen Eingri7 in seine sexuelle Selbstbestimmung spätestens

in der Beschwerde geltend macht, gleich bei Beschwerdeanfall und nicht erst dann, wenn sich nach dessen Prüfung

die Durchführung einer mündlichen Verhandlung als notwendig erweist, einem Einzelrichter desselben Geschlechts

oder einem aus Richtern desselben Geschlechts bestehenden Senat zur Behandlung zuzuweisen ist, sofern der

Asylwerber nicht anderes verlangt. Andernfalls würde nämlich der ursprünglich zuständige Richter eine inhaltliche

Entscheidung tre7en, die nach der - verfassungsrechtlich zutre7enden - Festlegung des Gesetzgebers nur das

entsprechend der Behauptung des Asylwerbers betre7end einen Eingri7 in die sexuelle Selbstbestimmung von Anfang

an richtig zusammengesetzte Organ des BVwG tre7en darf. Die Zuständigkeit wird also bereits durch die

entsprechende Behauptung vor dem BFA oder in der Beschwerde begründet, ohne dass dabei eine nähere Prüfung

der Glaubwürdigkeit zu erfolgen hätte oder bereits ein Zusammenhang mit dem konkreten Fluchtvorbringen

herzustellen wäre (vgl. etwa VfGH 9.10.2018, E 1297/2018 ua).
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